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2:1, Verordnung: Höchsttarif für das Bestattergewerbe in Wien (Bestattertarif 1976) 

11. 
Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 17. August 1976 betreffend den 
Hödisttarif für das Bestattergewerbe in Wien 

(Bestattertarif 1976) 

Auf Grunid des § 239 dier Gewerbeondnung 
1973, BGBI. Nr. 50/1974, wi'rd vero!'dtnet: 

§ 1. (!) Für Abholungen im Wiener Staidl:
gebiet, für Aufbahrun,gen un;d Konduktfahrzeuge 
in den Wien'Cr Friedhöfen und Fe<uerhallen sowie 
für überführnngen im Inland Jiiirfen bei Ein
redinung der Umsatzsteuer höchsten5 die Preise 
•n Rechnung gestellt wenden, die in dem al• 
An!.,ge 1 a1>ge&ehlossenen und eineru &st1111idteil 
dieser Verordmmg bildenden Tarif endulten 
sinid. 

(2) Preii.re für Bestattungsleistungen, die in die
sem Tarif nUcht angefführt ·sind, dürfen i'lll ehner 
dem Aufwand entsprechenden Höhe verei1"bart 
werden. 

(3) Art und Umfang des Leistungsangebotes 
der Bestatter umfaßt vier Klassen nad1 Maßgabe 
des Leistungsverzeichnisses in der Anlage 2 zu 
dieser V oroNlnurug. 

§ 2. Für die Bes<haffung der erfor<lerlicb.en 
Unterlagen zur Durdilühru.ng des BestattU!llgs
au.ftr.iges sowie für sonstige AwfwendOOßer> im 
Zusammeruhang mit •der Durcb.führun•g d!er Be
stattungsfeier dürfen Besorgungsspesen im Aus
maß v,oru höd:istens 130 S verredJ.net wen:len.. 

§ l. Zuschlag" zu den Preisansatzen dürfen 
em.prechend den tatsächil.icb.en Aufwendungen, 
a:ber hödistell!s 1bi'S z.u einer Höhe von 100o/u, in 
folgenden Fählen in Rechnung gestellt werden: 

a) bei der Versangullß und Aibhdlun;; eines 
Verstorbenen, wenn dies nadlv.-·eisHch mit 

Mehrawfwend'Ullgen, imbesonldere iI>folge 
des notwer><ligen Einsatzes besond>erer Be
föroerungsmittel, Geräte oder mit außer
gewöhnlichen Ersdiwernis-sen) et'\V\a im Hin-
1-ilick aI>f iden Zustand des Toten, vei'bun
clen ist; 

1b) 1bei Oberführmngen im Inla1>d, wenn diese 
an Sa,mstagen, Sonntagen, Feiertagen od'er 
in der Zeit zwiscb.en 18 uOid 6 Uhr vorge
nommen werden oder damit Mehraufwen
dungen verbunden si:n1d, es sei den~ die 
Ab'hol'U:n'g zu <ien genan.nten Zeiten o:d·er 
<lie MehrautwendunJgen wuroen vom Be
sta.tter verorsacht; 

c) bei den Tarifposten für Aufbahrungen, 
Konidukte und Urnenbestattungen, wenn 
diese Leiistungen nicht auf einem Haupt
friedhof im Sit>ne der Wiener Friedhofs
ordmmg erbracht werden unJd damit Mehr
aufwendiu11@en, imbesorudere hinsid1tli<li 
der Personalkosten und, des 'J'r>nsportes 
von: Bestatrunigseinrid1tungen, verburuden 
siinid; 

d) bei den Tarifposten für Kon<lWtti<ihrLeuge, 
wenn •diese außerhalb der Wiener Friedhöfe 
und Feuerhallen zu Bestattungsfeierli<li
keiten eingesetzt werden. 

§ 4. Bei überführuD1gen im Inl~nd iS>t zur Be
rechnung der Fahrkilometer für die Hin,_ und 
Rüdvfahrt die kürzeste Fahrtstredce zugrunde zu 
legen. 

§ 5. Mit dem Zeitpunkt des Ir>krafttretens des 
Bestattertarif.es 1976 verliert die Verordnung 
vom 27. Sepember 1974, LGBl. f. Wien Nr. }, 
ihre Wirksamkeit. 

Der Landeshauptmann: 
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